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Vom 10. September 2019

Auf Grund

- des § 5 Absatz 2 und Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV.
NRW. S. 421), von denen Absatz 2 durch Gesetz vom 21. Dezember 1976 (GV. NRW. S. 438) neu
gefasst worden ist und Absatz 3 Satz 1 zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. Mai 2000
(GV. NRW. S. 462) geandert worden ist, und insoweit nach Anhérung des fachlich zustandigen
Ausschusses des Landtags,

- des § 36 Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes Uber Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBI. | S. 602),

- des § 15a Absatz 1 Satz 5, Absatz 4 Satz 5 und 6, des § 23 Absatz 1, des § 24 Absatz 4 Satz 2
und des § 71 Absatz 1 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
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25. Februar 2008 (BGBI. | S. 162), von denen § 15a Absatz 4 Satz 5 und § 24 Absatz 4 Satz 2
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBI. | S. 1722) geandert worden sind, und

- des § 22 Absatz 2 Satz 1, des § 46 Absatz 5, des § 50 Absatz 2 und des § 88 Absatz 3 des
Asylgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBI. | S. 1798),

verordnet die Landesregierung:
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Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf

3/21



§1

Auslanderbehorden

FuBnoten zu § 1 Auslanderbehorden

§ 1 geandert durch Verordnung vom 26. November 2024 (GV. NRW. S. 921), in Kraft getre-
ten am 6. Dezember 2024.

Die mit der Ausfihrung des Aufenthaltsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
Februar 2008 (BGBI. | S. 162), in der jeweils geltenden Fassung, und des Asylgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 2. September 2008 (BGBI. | S. 1798), in der jeweils geltenden
Fassung, betrauten Auslanderbehodrden sind

1. das fur Auslander- und Flichtlingsangelegenheiten zustéandige Ministerium als oberste Auslan-
derbehorde,

2. die Bezirksregierungen als obere Auslanderbehdrden,

3. die Ordnungsbehodrden der Stadte Bielefeld, Essen, Kdln sowie der Kreise Coesfeld und Unna
als Zentrale Auslanderbehérden (ZAB) im Rahmen der ihnen gesondert ibertragenen Aufgaben
und

4. die Ordnungsbehdérden der GroBen kreisangehdrigen Stadte und der kreisfreien Stadte, im
Ubrigen die Kreisordnungsbehérden als untere Ausléanderbehérden.

Die Auslanderbehdérden nach Satz 1 Nummer 3 und 4 nehmen die ihnen Ubertragenen Aufgaben
als Pflichtaufgaben zur Erflllung nach Weisung wabhr. Sie sind Sonderordnungsbehdrden im Sin-
ne des § 12 Absatz 1 des Ordnungsbehérdengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom
13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528) in der jeweils geltenden Fassung.

§2

Aufnahmeeinrichtungen

(1) Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 des Asylgesetzes sind:
1. die Landeserstaufnahmeeinrichtung,

2. die Erstaufnahmeeinrichtungen,

3. die Zentralen Unterbringungseinrichtungen des Landes und

4. besondere Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 5 Absatz 5 des Asylgesetzes.

(2) Die Aufnahmeeinrichtungen sind Einrichtungen des Landes.
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(3) Die oberste Auslanderbehoérde bestimmt durch Erlass, wie viele Platze zur Unterbringung
Asylbegehrender im Sinne des § 44 des Asylgesetzes in den jeweiligen Regierungsbezirken ein-
zurichten und vorzuhalten sind (Kontingente). Die Bezirksregierungen entscheiden in Abstim-
mung mit der obersten Auslanderbehdérde im Rahmen ihrer Kontingente, welche Aufnahmeein-
richtungen nach Absatz 1 Nummer 2 und 3 in ihren jeweiligen Bezirken betrieben werden.

§3

Vollzugseinrichtungen fiir Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam

Die oberste Auslanderbehdrde ist zustandig fur die Entscheidung Uber die Errichtung und Auflo-
sung von Einrichtungen fir den Vollzug von Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam. Die
Aufgaben des Vollzugs von Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam werden von den Be-
zirksregierungen fir die in ihrem Bezirk liegenden Einrichtungen wahrgenommen. Unter staatli-
cher Aufsicht kdnnen Aufgaben des Vollzugs von privatem Sicherheitspersonal wahrgenommen
werden.

Abschnitt 2

Zustandigkeiten der Bezirksregierungen und Mitwirkung der Kommunen

§4
Sachliche Zustandigkeit der Bezirksregierungen

(1) Die Bezirksregierungen sind neben den Aufgaben nach §§ 3, 8, 9 und 10 fiir die Suche nach
geeigneten Standorten und die Herstellung der tatsachlichen und rechtlichen Voraussetzungen
fur die Inbetriebnahme der Aufnahmeeinrichtungen nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 und 4, die Her-
stellung ausreichender Unterbringungskapazitaten nach § 2 Absatz 3 sowie die Sicherstellung
des Betriebs dieser Einrichtungen zustandig, soweit es sich nicht um die unter §§ 5 und 6 ge-
nannten zentralen Aufgaben handelt. Den konkreten Umfang der damit verbundenen Aufgaben
bestimmt die oberste Auslanderbehdrde durch Verwaltungsvorschriften nach § 20. In einer Auf-
nahmeeinrichtung kann die fur die jeweilige Einrichtung zustandige Bezirksregierung fir nicht
hoheitlich auszuilibende Tatigkeiten Personen des privaten Rechts beauftragen und die hierfir
erforderlichen Vertrage fir das Land abschlieBen.

(2) Die Bezirksregierungen sind fur die Regionale Rickkehrkoordination zustandig. Die dazu dort
eingerichteten Regionalen Riickkehrkoordinationsstellen (RRK) haben folgende Aufgaben:

1. Koordination, Forderung und Begleitung der freiwilligen Rickkehr sowie der beschleunigten
Ruckfuhrung von Ausreisepflichtigen aus den Kommunen und den Landesaufnahmeeinrichtun-
gen in den Regierungsbezirken, einschlieBlich der Verfolgung der auslanderrechtlichen Praxis
bei der Aussetzung der Abschiebung nach § 60 a Absatz 2 bis 2b Aufenthaltsgesetz und der auf
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die Aussetzung der Abschiebung, Ausreisepflicht und Ausreise bezogenen Sicherstellung aus-
reichender Datenqualitat des Auslanderzentralregisters sowie

2. Koordination, Férderung und Begleitung aufenthaltsrechtlicher Verfahren und gegebenenfalls

aufenthaltsbeendender MaBnahmen bei auslandischen, strafrechtlich auffalligen Personen sowie
bei auslandischen Personen mit erheblich negativem Sozialverhalten in den Kommunen und den

Landesaufnahmeeinrichtungen in den Regierungsbezirken.

Die ndhere Ausgestaltung der Aufgabe erfolgt durch Verwaltungsvorschriften nach § 20.

§5

Zentrale Zustandigkeiten der Bezirksregierung Arnsberg

FuBnoten zu § 5 Zentrale Zustandigkeiten der Bezirksregierung Arnsberg

4 N\
§ 5: Absatz 10 neu gefasst durch Verordnung vom 3. Marz 2021 (GV. NRW. S. 289), in Kraft
getreten am 1. April 2021; Absatz 1 geandert, Absatz 2 neu gefasst, Absatz 3 aufgehoben,
Absatz 4 (alt) umbenannt in Absatz 3 (neu), Absatz 5 (alt) umbenannt in Absatz 4 (neu) und
geandert sowie die Absatze 6 bis 10 (alt) umbenannt in Absatz 5 bis 9 (neu) durch Verord-
nung vom 26. November 2024 (GV. NRW. S. 921), in Kraft getreten am 6. Dezember 2024.

\ J

(1) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zustandig fur die Sicherstellung des Betriebs und der Auf-
gabenerflllung der Landeserstaufnahmeeinrichtung, die Verteilung der auslandischen Personen
von der Landeserstaufnahmeeinrichtung in die Erstaufnahmeeinrichtungen und von den Erstauf-
nahmeeinrichtungen in die Zentralen Unterbringungseinrichtungen sowie die Umverteilung zwi-
schen einzelnen Regierungsbezirken. Die Bezirksregierung Arnsberg ist unter Beteiligung der
obersten Auslanderbehdrde landesweit zustandig fur die Identifikation, Ausarbeitung und Eta-
blierung einheitlicher Prozesse sowie die Uberarbeitung bestehender Prozesse innerhalb der
Aufnahme und Unterbringung im Landessystem. Sie ist zustandig fir die Koordinierung des be-
schleunigten Asylverfahrens im Sinne des § 30a des Asylgesetzes und die Koordinierung der
Uberstellungen aus Landeseinrichtungen in Verfahren nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festlegung der Kriterien und
Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, der fur die Prifung eines von einem Drittstaatsan-
gehorigen oder Staatenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz
zustandig ist (ABI. L 180 vom 29.6.2013, S. 31, L 49 vom 25.2.2017, S. 50). Sie ist zustandig fur
die Férderung der Fllchtlingsarbeit, die Férderung der Sozialen Beratung von Fliichtlingen und
die Zuschisse fur Rickkehrprojekte einschlieBlich vorbereitender MaBnahmen (Bewilligung,
Auszahlung, Verfahren).

(2) Die Bezirksregierung Arnsberg entscheidet Gber das Vorliegen einer Wohnverpflichtung nach
§ 47 des Asylgesetzes. Sie bestimmt diejenigen Erstaufnahmeeinrichtungen, in denen die aus-
landische Person nach § 47 des Asylgesetzes zu wohnen verpflichtet ist. Die Bezirksregierung
Arnsberg trifft diese Bestimmung auch fur Auslanderinnen und Auslander, die von einem Be-
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schluss nach § 24 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes erfasst werden. Fir Personen im Sinne des
§ 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes trifft die Bezirksregierung Arnsberg diese Bestimmung im
Einvernehmen mit der obersten Auslanderbehdrde.

(3) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zustandige Behorde fir die Verteilung und Zuweisung von
auslandischen Personen nach § 50 des Asylgesetzes und § 24 Absatz 4 des Aufenthaltsgeset-
zes. Die Verteilung erfolgt nach § 3 des Fllichtlingsaufnahmegesetzes vom 28. Februar 2003
(GV. NRW. S. 93) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zustandige Behorde fir die Verteilung und Zuweisung von
aus dem Ausland nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes aufgenommenen Flichtlingen. Sie
trifft diese Entscheidungen im Einvernehmen mit der obersten Auslanderbehorde. Die Zustandig-
keit der Bezirksregierung Arnsberg flir die Verteilung und Zuweisung gilt nicht fiir Anordnungen
nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes, die in Verbindung mit § 23 Absatz 2 des Aufent-
haltsgesetzes ergehen. Die Verteilung erfolgt nach § 3 des Fliichtlingsaufnahmegesetzes in der
jeweils geltenden Fassung.

(5) Die Bezirksregierung Arnsberg ist die zustandige Behdrde fiir die Verteilung und Zuweisung
von Auslandern, deren Aufnahme auf Grundlage einer Aufnahmezusage nach § 22 oder § 23 Ab-
satz 2 oder § 23 Absatz 2 und 3 in Verbindung mit § 24 des Aufenthaltsgesetzes erfolgt sowie
flr ausgewahlte Schutzsuchende (Resettlement-Fliichtlinge) nach § 23 Absatz 4 des Aufent-
haltsgesetzes.

(6) Die Bezirksregierung Arnsberg ist landesweit ab dem 1. September 2020 zustandig fir die
Vergabeverfahren fur die Betreuungs- und Sicherheitsdienstleistungen in den Aufnahmeeinrich-
tungen.

(7) Bei der Verteilung und Zuweisung berlicksichtigt die Bezirksregierung Arnsberg den beson-
deren Schutzbedarf vulnerabler Personen.

(8) Die Bezirksregierung Arnsberg ist auBerdem zustandig fur

1. die nach § 46 Absatz 3 bis 5 des Asylgesetzes den Aufnahmeeinrichtungen beziehungsweise
den Landern Ubertragenen Melde- oder Mitteilungspflichten,

2. die Entlassung nach § 49 Absatz 2 des Asylgesetzes aus den Aufnahmeeinrichtungen im Sin-
ne des § 2 Absatz 1,
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3. die Durchflihrung der landerlbergreifenden Verteilung nach § 51 des Asylgesetzes und § 24
Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes und

4. den Datenaustausch mit der vom Bundesministerium des Innern bestimmten Zentralen Vertei-
lungsstelle nach § 24 Absatz 3 des Aufenthaltsgesetzes zur Feststellung der aktuellen Aufnah-
mequote des Landes.

(9) Die Bezirksregierung Arnsberg ist landesweit fir die Entscheidungen tber Wohnsitzregelun-
gen nach § 12a Absatz 1 bis 6 und § 72 Absatz 3a des Aufenthaltsgesetzes zustandig.

§6
Zentrale Zustandigkeit der Bezirksregierung Arnsberg bei der Verteilun-
gunerlaubt eingereister auslandischer Personen

(1) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zustandige Behorde fir die landerlbergreifende und lan-
desinterne Verteilung der unerlaubt eingereisten auslandischen Personen nach § 15a des Aufent-
haltsgesetzes.

(2) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zustandige Behorde fir die Anordnung nach § 15a Absatz
4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes bei einer Verteilung in andere Lander.

(3) Die Bezirksregierung Arnsberg ist zustandige Behdrde im Sinne des § 15a Absatz 1 Satz 5 des
Aufenthaltsgesetzes fur die Aufnahme unerlaubt eingereister Personen aus anderen Landern.
Die Unterbringung der nach Satz 1 aufgenommenen Personen erfolgt landesweit in einer Aufnah-
meeinrichtung nach § 2 Absatz 1 Nummer 2 und 3. Die Bezirksregierung Arnsberg fihrt bei einer
landerubergreifenden Verteilung nach Nordrhein-Westfalen die zur Umsetzung der Zuweisungs-
entscheidung nach Absatz 1in Verbindung mit § 3 des Fliichtlingsaufnahmegesetzes in der je-
weils geltenden Fassung erforderlichen MaBnahmen durch.

(4) Fur die landesinterne Verteilung gilt § 3 des Fllichtlingsaufnahmegesetzes in der jeweils gel-
tenden Fassung.

§7

Mitwirkung der Kommunen

(1) Die in § 49 Absatz 4 des Aufenthaltsgesetzes vorgeschriebenen erkennungsdienstlichen
MaBnahmen werden durch die unteren Auslanderbehdrden durchgefiihrt, sofern nicht bereits
die Ubrigen in § 71 Absatz 4 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes genannten Behorden tatig geworden
sind.
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(2) Die unteren Auslanderbehdrden fiihren die Anhorung nach § 15a Absatz 4 Satz 2 des Aufent-
haltsgesetzes fur die Bezirksregierung Arnsberg durch und Ubersenden dieser das Ergebnis.

(3) Die unteren Auslanderbehorden fihren bei einer Verteilung innerhalb des Landes und bei ei-
ner landerUbergreifenden Verteilung die zur Umsetzung der Verteilungsanordnung nach § 6 Ab-
satz 1 erforderlichen MaBnahmen durch.

(4) Die Gemeinden sind verpflichtet, die nach § 23 Absatz 1 des Aufenthaltsgesetzes aus dem
Ausland aufgenommenen oder gemaB § 50 des Asylgesetzes und § 24 Absatz 4 des Aufent-
haltsgesetzes ihnen zugewiesenen, auslandischen Fllchtlinge aufzunehmen und unterzubrin-
gen. Dabei gilt fur die Verteilung § 3 des Fllichtlingsaufnahmegesetzes in der jeweils geltenden
Fassung.

§7a
Zentrale Zustandigkeit der Bezirksregierung Koln

FuBnoten zu §7a Zentrale Zustandigkeit der Bezirksregierung Kolin

§ 7a eingefugt durch Verordnung vom 18. Februar 2020 (GV. NRW. S. 155), in Kraft getreten
am 1. Marz 2020.

Die Bezirksregierung Koln ist zustandige Behdrde nach § 71 Absatz 1 Satz 5 und § 81a des Auf-
enthaltsgesetzes.

Abschnitt 3

Aufgaben der Aufnahmeeinrichtungen

§8

Landeserstaufnahmeeinrichtung

FuBnoten zu § 8 Landeserstaufnahmeeinrichtung

§ 8 Absatz 1 geandert, Absatz 2 neu gefasst, Absatz 3 aufgehoben und Absatz 4 und 5 (alt)
umbenannt in Absatz 3 und 4 (neu) durch Verordnung vom 26. November 2024 (GV. NRW.
S. 921), in Kraft getreten am 6. Dezember 2024.
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(1) Alle Personen, die einen Asylantrag gemanB § 14 Absatz 1 oder § 71 Absatz 2 Satz 1in Verbin-
dung mit Satz 2 des Asylgesetzes bei einer AuBenstelle des Bundesamtes flir Migration und
Flichtlinge zu stellen haben, sind nach § 22 Absatz 2 des Asylgesetzes verpflichtet, sich per-
sonlich bei der Landeserstaufnahmeeinrichtung in Bochum zu melden.

(2) Die Landeserstaufnahmeeinrichtung nimmt folgende Aufgaben wahr:

1. Prifung der Identitat der Asylbegehrenden nach § 16 Absatz 1a des Asylgesetzes,

2. Verteilung der Asylbegehrenden gemaB § 45 in Verbindung mit § 46 Absatz 2 des Asylgeset-
zes auf die Erstaufnahmeeinrichtungen nach § 44 des Asylgesetzes,

3. Registrierung der Asylbegehrenden zur Sicherung, Feststellung und Uberpriifung der Identitat
nach § 16 in Verbindung mit § 63a Absatz 3 des Asylgesetzes und die Erfassung, Speicherung
und Pflege der notwendigen personenbezogenen Daten in Bundes- und Landesdatenbanken; Art
und Umfang der dartiber hinaus zu erfassenden, zu speichernden und zu pflegenden Daten in
Landesdatenbanken wird durch Verwaltungsvorschrift nach § 20 vorgegeben und

4. Verwahrung, Weitergabe und Sicherstellung von Unterlagen nach § 21 des Asylgesetzes.

Dariber hinaus kann die Landeserstaufnahmeeinrichtung die Identitat eines anderen Auslanders,
der in einer Aufnahmeeinrichtung des Landes im Sinne von § 44 des Asylgesetzes untergebracht
und versorgt wird und flir den geman § 15 Absatz 3 Satz 1 eine Zentrale Auslanderbehoérde zu-
standig ist, durch erforderliche MaBnahmen sichern.

(3) Die Landeserstaufnahmeeinrichtung nimmt die Belehrungen nach § 50 Absatz 4 und § 60a
Absatz 2d des Aufenthaltsgesetzes vor.

(4) Die Landeserstaufnahmeeinrichtung stellt fest, ob eine erste medizinische Versorgung der
Asylbegehrenden notwendig ist und stellt diese im Bedarfsfall sicher. Die fachlichen Standards
sind mit der Obersten Landesgesundheitsbehérde abzustimmen.
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§9

Erstaufnahmeeinrichtungen

FuBnoten zu § 9 Erstaufnahmeeinrichtungen

§ 9 Absatz 1 geandert durch Verordnung vom 26. November 2024 (GV. NRW. S. 921), in
Kraft getreten am 6. Dezember 2024.

(1) Die Bezirksregierungen stellen sicher, dass durch die Erstaufnahmeeinrichtungen insbeson-
dere die folgenden Aufgaben wahrgenommen werden:

1. Unterbringung und Versorgung von Asylbegehrenden nach §§ 44 bis 54 des Asylgesetzes,

2. die Erfassung, Speicherung und Pflege der notwendigen personenbezogenen Daten der Asyl-
begehrenden in Bundes- und Landesdatenbanken; Art und Umfang der dartber hinaus zu erfas-
senden, speichernden und pflegenden Daten in Landesdatenbanken wird durch Verwaltungsvor-
schrift nach § 20 vorgegeben, § 8 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 gilt entsprechend,

3. Verwahrung und Weitergaben von Unterlagen nach § 21 des Asylgesetzes,

4. Gesundheitsuntersuchung im Sinne des § 62 des Asylgesetzes (Erstuntersuchung, TBC-Aus-
schlussuntersuchung, Impfangebot),

5. Beratung zur freiwilligen Ausreise und

6. Zusammenarbeit mit dem Bundesamt fiir Migration und Flichtlinge, insbesondere bei der Zu-
flihrung zum Bundesamt und der Zustellung von Bescheiden an auslandische Personen.

(2) Die Bezirksregierungen kénnen mit den Stadten Bielefeld, Essen, Kdln, Monchengladbach
und dem Kreis Unna durch 6ffentlich-rechtlichen Vertrag vereinbaren, dass Aufgaben nach Ab-
satz 1 durch deren Auslanderbehorden wahrgenommen werden. § 4 Absatz 1 Satz 3 findet An-
wendung. Die Vertrage sind im Gesetz- und Verordnungsblatt zu veréffentlichen. Die notwendi-
gen Kosten fir die Aufgabenwahrnehmung werden aus dem Landeshaushalt erstattet. Zustandig
fir die Kostenerstattung sind die Bezirksregierungen.

(3) Fur die Unterbringung sind die von der obersten Auslanderbehdrde festgelegten Standards
maBgeblich. Die Bezirksregierungen kontrollieren die privaten Betreuungs- und Sicherheits-
dienstleister bei der Einhaltung der Betreuungs- und Sicherheitsstandards und die Einhaltung der
Verpflichtungen nach § 44 Absatz 3 des Asylgesetzes.
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§10
Zentrale Unterbringungseinrichtungen

(1) Die Bezirksregierungen stellen den Betrieb der Zentralen Unterbringungseinrichtungen und
deren Aufgabenerflllung sowie die Erfassung, Speicherung und Pflege der notwendigen perso-
nenbezogenen Daten von Asylbegehrenden in der Landesdatenbank sicher. Art und Umfang der
zu erfassenden, speichernden und pflegenden Daten in der Landesdatenbank wird durch Ver-
waltungsvorschrift nach § 20 vorgegeben. Die Zentralen Unterbringungseinrichtungen dienen
der Unterbringung und Versorgung der Asylbegehrenden im Anschluss an die Unterbringung in
den Erstaufnahmeeinrichtungen. § 9 Absatz 1 Nummer 3, 5, 6 und Absatz 3 gelten entsprechend.
§ 9 Absatz 1 Nummer 4 gilt mit der MaBgabe, dass auch in den Zentralen Unterbringungseinrich-
tungen ein Impfangebot im erforderlichen MaBe vorgehalten wird. § 4 Absatz 1 Satz 3 findet An-
wendung.

(2) Die Zentralen Unterbringungseinrichtungen stellen Bescheide aus dem Asyl- und Aufent-
haltsrecht zu und organisieren den Transport der zugewiesenen Asylbegehrenden aus den Zen-
tralen Unterbringungseinrichtungen in die Gemeinden.

§1M
Besondere Aufhahmeeinrichtungen

Die oberste Auslanderbehdrde ist zustandig flr Vereinbarungen mit dem Bundesamt fur Migrati-
on und Flichtlinge nach § 5 Absatz 5 Satz 1 des Asylgesetzes. Sie bestimmt die fiir die Unter-
bringung von auslandischen Personen, deren Verfahren beschleunigt nach § 30a des Asylgeset-
zes bearbeitet werden sollen, vorgesehenen Landeseinrichtungen.

§12
Erkenntnisse uber die Vulnerabilitat

Alle Landeseinrichtungen sind zustandig fur die Erhebung und weitere Verarbeitung von Er-
kenntnissen Uber die Vulnerabilitat von Personen.

Abschnitt 4

Zustandigkeiten der unteren und Zentralen Auslanderbehorden
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§13
Sachliche Zustandigkeit der unteren Auslanderbehorden

Die unteren Auslanderbehérden nehmen die Aufgaben der Auslanderbehérden nach dem Auf-
enthaltsrecht und dem Asylrecht wahr, sofern keine besonderen Zustandigkeiten fur einzelne
Aufgaben bestimmt sind.

§14
Ortliche Zustindigkeit der unteren Auslianderbehérden

FuBnoten zu § 14 Ortliche Zustandigkeit der unteren Auslanderbehdrden

§ 14 neu gefasst durch Verordnung vom 26. November 2024 (GV. NRW. S. 921), in Kraft
getreten am 6. Dezember 2024.

(1) Ist der Aufenthalt raumlich beschrankt oder ist die auslandische Person dazu verpflichtet, den
Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen, ist die Auslanderbehdrde des Bezirks zustandig,
auf den der Aufenthalt beschrankt ist.

In Fallen der Wohnsitzauflage ist die Auslanderbehdrde des Bezirks zustandig, in dem die aus-
landische Person zu wohnen hat. Ortlich zustindig ist ansonsten die Ausldnderbehdrde, in deren
Bezirk sich die auslandische Person gewdhnlich aufhalt oder sich zuletzt gewdhnlich aufgehal-
ten hat oder, soweit kein gewdhnlicher Aufenthalt im Bundesgebiet auf Grund eines Auslands-
aufenthalts besteht, sich aufzuhalten beabsichtigt.

(2) Befindet sich die auslandische Person aufgrund richterlicher Anordnung in Haft, Sicherungs-
verwahrung oder im MaBregelvollzug, bleibt die Auslanderbehdrde zustandig, in deren Bezirk die
Person zu wohnen verpflichtet ist oder, wenn eine Wohnsitzverpflichtung nicht besteht, sie sich
zuvor gewohnlich aufgehalten hat. Besteht keine Wohnsitzverpflichtung und ist der vorherige
gewohnliche Aufenthalt nicht bekannt, ist die Auslanderbehdrde zustandig, in deren Bezirk sich
die Justizvollzugsanstalt oder die entsprechende Unterbringungseinrichtung befindet; dies gilt
jedoch nicht fir den Fall der Unterbringung in einer Einrichtung fur Ausreisepflichtige. In diesen
Fallen ist die Auslanderbehoérde des Aufgriffsorts zustéandig. SchlieBt sich einer Strafhaft unmit-
telbar eine Abschiebungshaft oder ein Ausreisegewahrsam an, bleibt die nach den Satzen 1 oder
2 begriindete Zustandigkeit bestehen.

(3) Eine nach Absatz 2 begrindete Zustandigkeit bleibt erhalten, wenn die auslandische Person
in den Zustandigkeitsbereich einer anderen Auslanderbehdrde verlegt wird.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 13/21


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2024-s921

(4) Kommt die auslandische Person mit der Ausreise ihrer vollziehbaren Ausreisepflicht nach
oder wird der Aufenthalt auf Grund der Durchsetzung der Ausreisepflicht beendet, ist die drtlich
zustandige Auslanderbehoérde bei Wiedereinreise der auslandischen Person nach den gesetzli-
chen Regelungen neu zu bestimmen.

(5) Soweit keine Zustandigkeit nach den Absatzen 1 bis 3 begriindet ist, ist jede Auslanderbehor-
de zur Entscheidung iber die bei ihr gestellten Antridge zustandig, im Ubrigen die Auslénderbe-
hdrde, in deren Bezirk sich erstmals die Notwendigkeit fur eine auslanderrechtliche MaBnahme
ergibt.

(6) § 72 Absatz 1und 3 des Aufenthaltsgesetzes bleibt unberihrt.

(7) Fir unaufschiebbare MaBnahmen und Entscheidungen ist jede Auslanderbehérde zustandig,
in deren Bezirk sich die Notwendigkeit der Anordnung ergibt.

(8) Im Zweifelsfall kann die gemeinsame nachsthohere Aufsichtsbehodrde aus Griinden der
ZweckmaBigkeit eine zustandige Behdrde bestimmen.

§15
Zustandigkeit der Zentralen Auslanderbehérden

FuBnoten zu § 15 Zustandigkeit der Zentralen Auslanderbehdrden

§ 15: Absatz 9 angefligt durch Verordnung vom 17. Dezember 2020 (GV. NRW. S. 1239), in
Kraft getreten am 1. Januar 2021; neu gefasst durch Verordnung vom 26. November 2024
(GV. NRW. S. 921), in Kraft getreten am 6. Dezember 2024.

(1) Die Zentralen Auslanderbehoérden sind im Rahmen der Rickfihrung Ausreisepflichtiger fur
folgende Aufgaben in ihrem jeweiligen Bezirk zustandig:

1. Beschaffung von Heimreisedokumenten fir alle Ausreisepflichtigen in Nordrhein-Westfalen,
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2. Mitwirkung an nationalen und internationalen Projekten auf dem Gebiet des Rickkehrma-
nagements, insbesondere solchen, die geeignet sind, mit Mitteln der Europaischen Union gefor-
dert zu werden,

3. Mitwirkung in landeribergreifenden Gremien des Riickkehrmanagements, insbesondere in
dem Gemeinsamen Zentrum des Bundes und der Lander fir die Unterstitzung der Rickkehr
(ZUR),

4. Aufgaben als Kontakt-, Koordination- und Clearing-Stellen zu inldandischen wie auslandi-
schen Behorden, Einrichtungen, Auslandsvertretungen, Regierungsstellen sowie zu Organisatio-
nen und Privatpersonen in Angelegenheiten der Rickfuhrung,

5. Einrichtung von Informationsstellen und Flihrung von Datenbanken, insbesondere zur Steue-
rung und Koordinierung der Rickkehr,

6. auslanderrechtliche Betreuung der in den Unterbringungseinrichtungen fiir Ausreisepflichti-
ge des Landes Nordrhein-Westfalen inhaftierten oder in Gewahrsam genommenen Ausreise-
pflichtigen; die auslanderrechtlichen Zustandigkeiten bleiben davon unberiihrt und

7. Vorbereitung und Durchfiihrung von zwangsweisen Riickfiihrungen und Uberstellungen in
Verfahren nach der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 aus den Landeseinrichtungen, einschlieBlich
der Beantragung von Haft.

(2) Die Zentralen Auslanderbehdrden unterstiitzen die Ubrigen Auslanderbehdrden, insbesonde-
re

1. bei Fallen, in denen sich Ausreisepflichtige in Strafhaft befinden oder sich aufgrund richterli-
cher Anordnung in Haft oder sonstiger Unterbringung befinden,

2. bei der organisatorischen Durchflihrung von freiwilligen Ausreisen und Abschiebungen, bei
der Beschaffung von Heimreisedokumenten fir freiwillige Ausreisen,
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3. beim Transport und der Transportkoordination flr alle Fahrten zur Vorbereitung und Durch-
flihrung von freiwilligen Ausreisen und zwangsweisen Rickfiihrungen sowie

4. bei Fahrten, die wahrend der Unterbringung in einer Vollzugseinrichtung nach § 3 anfallen.

(3) Die Zentralen Auslanderbehdrden sind zustandig fir alle aufenthalts-, asyl- und passrechtli-

chen MaBnahmen fir auslandische Personen, solange eine Wohnverpflichtung fiir eine Aufnah-

meeinrichtung besteht oder diese in Aufnahmeeinrichtungen untergebracht sind. Sie kénnen die
freiwilligen Ausreisen von auslandischen Personen, die sich in Aufnahmeeinrichtungen geman §
2 Absatz 1 aufhalten, unterstiitzen. Die Zustandigkeit der jeweiligen Zentralen Auslanderbehérde
besteht auch dann fort, wenn die auslandischen Personen sich aufgrund richterlicher Anordnung
in Haft befinden.

(4) Die Zentralen Auslanderbehdrden sind ortlich fir den Regierungsbezirk zustandig, in dem sie
gelegen sind.

(5) Zur Schwerpunktbildung kann die oberste Auslanderbehoérde einzelne Zentrale Auslanderbe-
horden landesweit insbesondere fiir bestimmte Herkunftsstaaten oder Zielstaaten durch Verwal-
tungsvorschriften nach § 20 mit der Aufgabenwahrnehmung nach Absatz 1 Nummer 1 bis 5 be-
auftragen.

(6) Der Zentralen Auslanderbehdrde Bielefeld wird die Aufgabe der Zentralen Flugabschiebung
(ZFA) Ubertragen. Diese unterstiitzt das Land und die unteren Auslanderbehorden bei der Rick-
fiihrung von Ausreisepflichtigen auf dem Luftweg. Die nahere Ausgestaltung der Aufgabe erfolgt
durch Verwaltungsvorschriften nach § 20.

(7) Der Zentralen Auslanderbehoérde Koln wird die Aufgabe der Zentralen Transportkoordination
fir alle Fahrten zur Vorbereitung und zum Vollzug von Rickfiihrungen Ubertragen. Die nahere
Ausgestaltung der Aufgabe erfolgt durch Verwaltungsvorschriften nach § 20.

(8) Die Zentrale Ausldanderbehorde Bielefeld ist fir die Zentrale Rickkehrkoordination (ZRK) zu-
standig. Mit der Zentralen Rlickkehrkoordination wird die organisatorische und fachliche Unter-
stitzung der Kommunen im Bereich des Rickkehrmanagements verstarkt. Die Zentrale Ruck-

kehrkoordination blndelt und koordiniert die schon bestehenden Unterstitzungsleistungen bei
der Ruckflihrung und steht den Kommunen als zentraler Ansprechpartner fir alle Rlickkehrfra-
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gen, auch fur Fragen der freiwilligen Ruckkehr, zur Verfiigung. Die ndhere Ausgestaltung der
Aufgabe erfolgt durch Verwaltungsvorschriften nach § 20.

(9) Den Zentralen Auslanderbehérden kann zur Unterstlitzung der Identitatsklarung ausreise-
pflichtiger Personen die Aufgabe der Auswertung mobiler Datentrager nach § 48 Absatz 3a des
Aufenthaltsgesetzes lUibertragen werden. Im Rahmen der Identitatsklarung kann auch eine Re-
cherche in OSINT-Quellen (Open Source Intelligence), wie beispielsweise sozialen Netzwerken
durchgefiihrt werden. Die sachliche und oértliche Zustandigkeit, insbesondere fiir die Anordnung
der Datentragerauswertung, Sicherstellung und Rickgabe des Datentragers, verbleibt bei der je-
weiligen Auslanderbehérde. Die Ubertragung der Aufgabe erfolgt durch Erlass der obersten Aus-
landerbehdrde.

§ 15a
Sonderzustandigkeit der Zentralen Auslanderbehorde Essen

FuBnoten zu § 15a Sonderzustandigkeit der Zentralen Auslanderbehdrde Essen

§ 15a eingefligt durch Verordnung vom 26. November 2024 (GV. NRW. S. 921), in Kraft ge-
treten am 6. Dezember 2024.

(1) Die Zentrale Auslanderbehdérde Essen ist zustandig fur

1. Ausweisungen nach § 53 des Aufenthaltsgesetzes, wenn

a) ein Ausweisungsinteresse besteht, das nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 bis 5 des Aufent-
haltsgesetzes besonders schwer wiegt oder

b) ein Ausweisungsinteresse besteht, das nach § 54 Absatz 2 Nummer 7 des Aufenthaltsgeset-
zes schwer wiegt;

dies gilt auch dann, wenn Uber diese Ausweisungsinteressen hinaus weitere Ausweisungsinter-
essen bestehen,
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2. Sicherheitsbefragungen und Sicherheitsgesprache im Sinne des § 54 Absatz 2 Nummer 7 des
Aufenthaltsgesetzes.

(2) Ist ein Ausweisungsverfahren nach Absatz 1 Nummer 1 anhangig, entscheidet die Zentrale
Auslanderbehodrde Essen bis zur Unanfechtbarkeit der Entscheidung Gber die Ausweisung nach
Absatz 1 auch Uber die Erteilung oder Verlangerung eines Aufenthaltstitels.

(3) Vorgange, die Anlass zu der Priifung einer Ausweisungsverfligung nach Absatz 1 Nummer 1
geben, Ubersendet die untere Auslanderbehdérde unverziglich der Zentralen Auslanderbehérde
Essen.

(4) Ist die Zentrale Auslanderbehdrde Essen nach Absatz 1 Nummer 1 zustandig, ist sie auch zu-
standig fur

1. MaBnahmen nach § 11 des Aufenthaltsgesetzes,

2. MaBnahmen nach den §§ 56 und 56a des Aufenthaltsgesetzes,

3. MaBnahmen nach Kapitel 5 Abschnitt 2 des Aufenthaltsgesetzes, ausgenommen die MaBnah-
men nach § 57 und den §§ 60c bis 61 des Aufenthaltsgesetzes, und

4. die Fahndungsausschreibung nach § 50 Absatz 6 des Aufenthaltsgesetzes.

(5) Die Zustandigkeit der Zentralen Auslanderbehorde Essen nach Absatz 4 gilt auch, wenn die
auslandische Person nach einer freiwilligen Ausreise, Abschiebung oder Zurlickschiebung uner-
laubt wieder einreist. § 14 Absatz 7 bleibt unberihrt.

(6) Die im Ubrigen aufenthaltsrechtlich zustandige untere Auslanderbehdrde unterstiitzt die Zen-
trale Auslanderbehoérde Essen in diesen Fallen bei der Aufgabenwahrnehmung.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 18/21



§16
Finanzierung der Zentralen Auslanderbehorden

Die notwendigen Kosten fiir den Betrieb und die Aufgabenwahrnehmung der Zentralen Auslan-
derbehdrden werden aus dem Landeshaushalt erstattet. Dies gilt auch fur die notwendigen Auf-
baukosten bei der Einrichtung neuer Zentraler Auslanderbehdrden. Erfasst werden auch rickwir-
kend ab dem 1. Januar 2018 die notwendigen Kosten, die dem Kreis Coesfeld sowie der Stadt
Essen fur den Aufbau ihrer Zentralen Auslanderbehdérden entstanden sind. Zustandig fur die
Kostenerstattung sind die fiir den Standort der Zentralen Auslanderbehorden zustandigen Be-
zirksregierungen.

§ 17
Zustandigkeiten fiir Ordnungswidrigkeiten

Die Zustandigkeiten fir die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 98 Ab-
satz 1, Absatz 2 Nummer 1, 3 und 4, Absatz 3 Nummer 2, 4, 5, 6 und 7 des Aufenthaltsgesetzes
und des § 10 Absatz 2 des Freizlgigkeitsgesetzes/EU vom 30. Juli 2004 (BGBI. | S. 1950, 1986),
das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. | S. 2780) geandert worden ist
und des § 86 des Asylgesetzes werden den unteren Auslanderbehdrden tUbertragen.

Abschnitt 5

Aufsicht und sonstige Zustandigkeiten

§18
Aufsichtsbehorden

(1) Das fur Auslander- und Fliichtlingsangelegenheiten zustéandige Ministerium ist oberste Auf-
sichtsbehdrde.

(2) Die Austibung der Dienst- und Fachaufsicht Uber die Landesbehdrden bestimmt sich nach
dem Landesorganisationsgesetz vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421) in der jeweils geltenden
Fassung.

(3) Die Aufsicht liber die Zentralen Auslanderbehdérden fuhrt die Bezirksregierung, in deren Be-
zirk die jeweilige Zentrale Auslanderbehodrde ihren Sitz hat. Die oberste Aufsichtsbehdrde kann
sich flr einzelne Angelegenheiten oder Bereiche die unmittelbare Aufsicht vorbehalten.

(4) Die Erforderlichkeit und Angemessenheit der Aufgabenerflllung, die Organisationsstruktur
sowie die personelle und sachliche Ausstattung der Zentralen Auslanderbehdrden unterliegen ei-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 19/21


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/1962-49

nem regelmagigen Controlling durch die Aufsichtsbehdrden. Erganzend finden die Vorschriften
des Ordnungsbehdrdengesetzes Anwendung.

(5) Die Aufsicht Uber die unteren Auslanderbehdérden fuhrt die Bezirksregierung.

(6) Die Befugnisse der Aufsicht Uber die unteren Auslanderbehdrden bestimmt sich nach den §§
8 bis 10 des Ordnungsbehdrdengesetzes.

§19
Dokumente mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedium

Zustandige Behdrden im Sinne des § 78 Absatz 7 Satz 2 des Aufenthaltsgesetzes zur Anderung
der im elektronischen Speicher- und Verarbeitungsmedium eines Dokumentes nach § 78 des
Aufenthaltsgesetzes gespeicherten Anschrift und der auf das Dokument aufzubringenden An-
schrift sind neben den Auslanderbehdrden die drtlichen Ordnungsbehdrden der kreisangehdri-
gen Gemeinden, soweit sich die Gemeinden durch schriftliche Vereinbarung mit dem Kreis ver-
pflichten, diese Aufgabe zu erflllen. In der Vereinbarung sind insbesondere die Dauer der Auf-
gabenwahrnehmung und das Inkrafttreten zu regeln sowie Vorgaben darliber zu treffen, unter
welchen Voraussetzungen und in welcher Form die Vereinbarung von einem der Beteiligten ge-
kindigt werden kann. Eine Vereinbarung ist der zustandigen Bezirksregierung anzuzeigen und in
den amtlichen Vero6ffentlichungsblattern der Beteiligten bekannt zu machen. Die Bekanntma-
chung darf frilhestens einen Monat nach der Anzeige bei der Bezirksregierung erfolgen.

Abschnitt 6

Schlussvorschriften

§ 20
Verwaltungsvorschriften

Die oberste Auslanderbehdrde wird ermachtigt, Verwaltungsvorschriften zu dieser Rechtsver-
ordnung zu erlassen.

§ 21
Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

FuBnoten zu § 21 Inkrafttreten und AuBerkrafttreten

§ 21 Absatz 1 und 2 geandert durch Verordnung vom 26. November 2024 (GV. NRW. S.
921), in Kraft getreten am 6. Dezember 2024.
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(1) Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkiindung in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2029 auBer Kraft.

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Der Ministerprasident

Der Minister fiir Kinder, Familie, Fliichtlinge und Integration

Hinweis:

Vollzitat, starre Verweisung: ,Verordnung tUber Zustandigkeiten im Auslanderwesen vom 10.
September 2019 (GV. NRW. S. 593), die zuletzt durch Verordnung vom 26. November 2024 (GV.
NRW. S. 921) geandert worden ist,”

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 21/21


https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2019-21
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2024-s921

	LRGV - Landesrecht Gesetze und Verordnungen
	 Verordnung über Zuständigkeiten im Ausländerwesen (ZustAVO) 
	 § 1 Ausländerbehörden 
	 § 2 Aufnahmeeinrichtungen 
	 § 3 Vollzugseinrichtungen für Abschiebungshaft und Ausreisegewahrsam 
	 § 4 Sachliche Zuständigkeit der Bezirksregierungen 
	 § 5 Zentrale Zuständigkeiten der Bezirksregierung Arnsberg 
	 § 6 Zentrale Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg bei der Verteilungunerlaubt eingereister ausländischer Personen 
	 § 7 Mitwirkung der Kommunen 
	 §7a Zentrale Zuständigkeit der Bezirksregierung Köln 
	 § 8 Landeserstaufnahmeeinrichtung 
	 § 9 Erstaufnahmeeinrichtungen 
	 § 10 Zentrale Unterbringungseinrichtungen 
	 § 11 Besondere Aufnahmeeinrichtungen 
	 § 12 Erkenntnisse über die Vulnerabilität 
	 § 13 Sachliche Zuständigkeit der unteren Ausländerbehörden 
	 § 14 Örtliche Zuständigkeit der unteren Ausländerbehörden 
	 § 15 Zuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörden 
	 § 15a Sonderzuständigkeit der Zentralen Ausländerbehörde Essen 
	 § 16 Finanzierung der Zentralen Ausländerbehörden 
	 § 17 Zuständigkeiten für Ordnungswidrigkeiten 
	 § 18 Aufsichtsbehörden 
	 § 19 Dokumente mit elektronischem Speicher- und Verarbeitungsmedium 
	 § 20 Verwaltungsvorschriften 
	 § 21 Inkrafttreten und Außerkrafttreten 


